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Bekanntmachung Amt III/68 
 

Genehmigungsverfahren für einen Bodenabbau 
Verzicht auf Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Bekanntmachung gemäß § 3 a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung: 
 
Die Over Torfhandel GmbH, Hermann-Grönninger-Str. 
9, 49733 Haren, hat gemäß § 9 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) einen Genehmigungsantrag für einen 
Torfabbau in der Gemarkung Neudorf gestellt.  
 
Gemäß § 4 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 
wurde nach Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 a.a.O. 
festgestellt, dass für dieses Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Unweltverträglichkeits-
prüfung nicht besteht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung 
nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
Leer, den 31.08.2015 
 

Landkreis Leer 
Der Landrat 

Bernhard Bramlage 
__________________________________________ 

 
Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 

 
5. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 58 W „Südlich Friesenstraße“ gemäß § 13 a 
BauGB in Textform 

 
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 21.07.2015 die 5. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 58 W „Südlich Friesenstraße“ gemäß § 13 a BauGB 
in Textform als Satzung beschlossen. Die Planände-
rung beinhaltet die Aufhebung der örtlichen Bauvor-
schriften für die Flurstücke 566/1 und 565, Flur 14, 
Gemarkung Weener (Friesenstraße). Der Geltungsbe-
reich ist aus dem nachstehenden Kartenausschnitt 
ersichtlich.  
 

 
 
Von einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 13 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB ist abgesehen worden.  
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 W „Süd-
lich Friesenstraße“ gemäß § 13 a BauGB in Textform 
liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes im 
Rathaus der Stadt Weener, Osterstraße 1, 26826 
Weener, Zimmer 33, öffentlich aus und kann während 
der Dienststunden oder außerhalb dieser Zeit nach 
Vereinbarung von jedermann eingesehen werden und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 58 W „Südlich Friesenstraße“ 
gemäß § 10 BauGB, in der z. Zt. geltenden Fassung, 
rechtsverbindlich.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. §§ 233 Abs. 2 i. 
V. m. 215 BauGB (i. d. F. der Bek. vom 27.08.1997, 
BGBl. I S. 2141, ber. 1998 S. 137, zuletzt geändert 
durch Art. 1 G vom 24.06.2004, BGBl. I S. 1359 bzw. 
durch das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvor-
haben für die Innenentwicklung der Städte vom 
21.12.2006, BGBl. Teil I Nr. 64 S. 3316),  
 
(1) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 

BauGB der dort näher bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

(2) eine Verletzung der Vorschriften unter der Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a) BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis der Flächennutzungsplanänderung und 
des Bebauungsplanes und 

(3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß § 215 Abs. 
1 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

 
nur dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Weener (Ems) geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen zu beantragen ist, für Eingriffe 
in eine bisher zulässige Nutzung durch die Flächen-
nutzungsplanänderung und den Bebauungsplan und 
über das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internet-Seite 
der Stadt Weener (Ems), www.weener.de, veröffent-
licht.  
 
Weener, den 01.09.2015  
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 
__________________________________________ 

 
1. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung 

der Gemeinde Brinkum 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (NDS. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434), und 
des § 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), hat der Rat der Gemeinde Brinkum in 
seiner Sitzung am 05.05.2015 folgende Satzungsän-
derung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 3 Abs. 1 der Hundesteuersatzung vom 28.08.2013 
erhält folgende Fassung: 
 
Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hun-
de bemessen. Sie beträgt jährlich: 
 
a) für den ersten Hund 48,00 € 
b) für den zweiten Hund 72,00 € 
c) für jeden weiteren Hund 84,00 € 
d) für den ersten gefährlichen Hund 708,00 € 
e) für den zweiten gefährlichen Hund 852,00 € 
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund 960,00 € 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2016 in 
Kraft.  
 
Brinkum, 21.07.2015 
 

Gemeinde Brinkum 
Der Bürgermeister 
Bernhard Janssen 

__________________________________________ 
 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Jemgum 
 

6. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 0303 „Ditzum - Ortskern“ mit örtlichen 

Bauvorschriften über Gestaltung 
 
Die vom Rat der Gemeinde Jemgum am 29. Juni 2015 
als Satzung beschlossene 6. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr.0303 „Ditzum-Ortskern“ mit örtlichen 
Bauvorschriften“ wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht. Das Plan-
gebiet liegt am Ortseingangsbereich der Ortschaft 
Ditzum, südlich der Kreisstraße 43 (Molkereistraße) 
und wird westlich von der Gemeindestraße „Tjabbe-
rantsweg“ und östlich von der Gemeindestraße 
„Eschenstraße“ eingegrenzt. 
 
Die Planunterlagen der 6. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 0303 „Ditzum-Ortskern“ mit Begründung 
liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes an im 
Rathaus der Gemeinde Jemgum, Zimmer 20, Hofstra-
ße 2, 26844 Jemgum, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht aus. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 0303 „Ditzum-Ortskern“ mit 
örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung rechtsver-
bindlich. 
 
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 0303 „Ditzum-Ortskern“ ist dem folgenden 
Kartenausschnitt zu entnehmen: 
 

 
 

Plangebiet der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
0303 „Ditzum – Ortskern“ 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §§ 233 Abs. 2 
i.V. mit § 215 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung 
 
(1) die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB dort näher bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 


